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Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
i.V.m. Art. 72 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sowie 
gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die 
Bundesstraße B 469 (Stockstadt am Main - Obernburg am Main); 
Erneuerung zwischen der AS Stockstadt (AB 16) und der AS Großostheim (St 3115) mit 
Anbau von Seitenstreifen (Abschnitt 160 Station 0,406 bis Abschnitt 180 Station 3,308) 
 

Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m Art. 74 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 

Mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unterfranken vom 30.06.2022,  

Nr. 32-4354.2-3-14, ist der Plan für die Bundesstraße B 469, Erneuerung zwischen der AS 

Stockstadt (AB 16) und der AS Großostheim (St 3115) mit Anbau von Seitenstreifen (Abschnitt 

160 Station 0,406 bis Abschnitt 180 Station 3,308) festgestellt worden.  

I. 

Umfang der geplanten Maßnahmen 

Die vorliegende Planung hat die Erneuerung der Bundesstraße B 469 zwischen der AS 

Stockstadt (AB 16) und der AS Großostheim (St 3115) mit Anbau von Seitenstreifen zum 

Inhalt. Die Länge der Baustrecke beträgt ca. 6,0 km.  

Aufgrund der vorherrschenden sehr hohen Verkehrsbelastungen und der im Bestand 

vorhandenen Sicherheitsdefizite wird im Zuge der grundhaften Erneuerung der B 469 der 

vorhandene Querschnitt auf den anzuwendenden Regelquerschnitt RQ 31 erweitert, indem 

der Mittelstreifen auf das erforderliche Maß verbreitert und die fehlenden Seitenstreifen 

ergänzt werden. Mit dem Neubau einer Direktrampe von der B 26 auf die B 469 (FR A3) 

werden die verkehrlichen und baulichen Defizite an dieser Anschlussstelle behoben. Im 

Rahmen der Erneuerung der B 469 in diesem Bereich wird die Entwässerung saniert und der 

Lage der Straße im Wasserschutzgebiet entsprechend auf den aktuellen Stand der Technik 

ertüchtigt. Auch die bestehenden Rampen bei der Verknüpfung mit der B 26 werden 

angepasst.  
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Im Zuge der Umsetzung sind sieben Brückenerneuerungen, darunter auch die Erneuerung der 

Eisenbahnüberführung der DB Strecke Darmstadt – Aschaffenburg über die B 469, und ein 

Neubau eines Stützbauwerks erforderlich. 

Die Planung sieht umfangreiche landschaftspflegerische Maßnahmen, insbesondere 

Ausgleichsmaßnahmen für die mit der Baumaßnahme verbundenen Eingriffe in Natur und 

Landschaft sowie in Waldflächen, artenschutzrechtlich bedingte Maßnahmen, Vermeidungs- 

sowie Gestaltungsmaßnahmen entlang der Trasse vor. 

 

II. 

Verfügender Teil 

1. Der Plan für die Bundesstraße B 469, Erneuerung zwischen der AS Stockstadt (AB 16) 

und der AS Großostheim (St 3115) mit Anbau von Seitenstreifen (Abschnitt 160 Station 

0,406 bis Abschnitt 180 Station 3,308) wird mit den sich aus diesem 

Planfeststellungsbeschluss ergebenden Änderungen und Ergänzungen festgestellt. 

2. Vom Abdruck der Liste der dem Plan zugrundeliegenden Unterlagen wird abgesehen. 

3. Dem Vorhabensträger werden Auflagen erteilt. 

4. Die vom Vorhabensträger abgegebenen Zusagen sind als verbindlich einzuhalten. 

5. Über vorgetragene Einwendungen, Forderungen und Anträge wird entschieden. 

6. Die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis wird unter bestimmten Auflagen erteilt. 

7. Verschiedene straßenrechtliche Verfügungen werden getroffen. 

 

III. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage beim  

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
Ludwigstraße 23, 
80539 München 

 
Postfach 34 01 48 
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80098 München 
 

schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben 

werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen nach 

Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 

vorgebracht werden, lässt das Gericht nur zu, wenn der Kläger die Verspätung genügend 

entschuldigt (§ 17 e Abs. 5 FStrG). 

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 

beigefügt werden. 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im 

Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt 

auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte, 

Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, 

oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen 

zugelassen. Ausnahmen gelten für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts 

einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse (§ 67 Abs. 4 VwGO). 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 

einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 

Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 

Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen.  

Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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IV. 

Hinweis zur Auslegung des Plans 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens (Straßenbaulastträger), den 

Vereinigungen i.S.d. Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG, über deren Stellungnahme entschieden 

worden ist, und denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, individuell mit 

Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG). 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses wird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 

und einer Ausfertigung des festgestellten Planes zwei Wochen bei den Gemeinden Markt 

Großostheim und Markt Stockstadt zur Einsicht ausgelegt; Ort und Zeit der Auslegung werden 

ortsüblich bekannt gemacht.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss auch gegenüber allen Betroffenen, die 

keine Einwendungen erhoben haben, und gegenüber den Vereinigungen i.S.d. Art. 73 Abs. 4 

Satz 5 BayVwVfG, die sich im Verfahren nicht geäußert haben, als zugestellt (§ 17 FStrG 

i.V.m. Art. 74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG).  

Unabhängig von der öffentlichen Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses können die 

festgestellten Planunterlagen auch bei dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg oder der 

Regierung von Unterfranken eingesehen werden. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, den 

Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen auf den Internetseiten der Regierung von 

Unterfranken (www.regierung.unterfranken.bayern.de) abzurufen. Für die Vollständigkeit und 

Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen 

Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Maßgeblich ist der Inhalt der zur 

Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG). 

Soweit der Planfeststellungsbeschluss individuell zugestellt wird, richtet sich der Beginn der 

Rechtsbehelfsfrist nicht nach den Vorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, sondern 

nach Maßgabe der Vorschriften über die individuelle Zustellung. 

 
 
Würzburg, den 04.07.2022   
Regierung von Unterfranken 
   
 
 
   
Dr. Eugen Ehmann 
Regierungspräsident   
  
  
  


